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BETREFF  Schuldzinsen bei einem Darlehen für die Anschaffung oder Herstellung eines teilweise 
vermieteten und teilweise selbstgenutzten Gebäudes bei den Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung; 
BFH-Urteil vom 25. März 2003 (BStBl 2004 II S. ■) 

   
BEZUG BMF-Schreiben vom 10. Dezember 1999 (BStBl I S. 1130) und vom 24. April 2003 (BStBl I S. 287) 

GZ  IV C 3 - S 2211 - 36/04 (bei Antwort bitte angeben) 
  

Der BFH hat mit den Urteilen vom 27. Oktober 1998 (BStBl 1999 II S. 676, 678, und 680) sowie vom 

9. Juli 2002 (BStBl 2003 II S. 389) und zuletzt vom 25. März 2003 (BStBl 2004 II S. g) zum Abzug 

von Schuldzinsen bei Darlehen für die Anschaffung oder Herstellung eines teilweise vermieteten und 

teilweise selbstgenutzten Gebäudes entschieden. Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterung 

mit den obersten Finanzbehörden der Länder nehme ich zur Anwendung der Urteilsgrundsätze wie 

folgt Stellung: 

Ein Steuerpflichtiger, der ein teilweise vermietetes und teilweise selbstgenutztes Gebäude mit Eigen-

mitteln und Fremdmitteln finanziert, kann Darlehenszinsen als Werbungskosten bei den Einkünften 

aus Vermietung und Verpachtung abziehen, soweit er die Darlehensmittel tatsächlich zur Finanzierung 

der Anschaffungs- oder Herstellungskosten des vermieteten Gebäudeteils verwendet. 

 

1. Zuordnung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten 

 

Der Abzug von Schuldzinsen als Werbungskosten setzt zunächst voraus, dass die Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten den Gebäudeteilen, die eigenständige Wirtschaftsgüter bilden, zugeordnet werden. 

Hierbei ist Folgendes zu beachten: 
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a) Anschaffungskosten, Anschaffungsnebenkosten  

 

- Einer nach außen hin erkennbaren Zuordnung der Anschaffungskosten durch den Steuerpflichti-

gen, z.B. durch Aufteilung des zivilrechtlich einheitlichen Kaufpreises im notariellen Kaufver-

trag, ist steuerrechtlich zu folgen, soweit die Aufteilung nicht zu einer unangemessenen wert-

mäßigen Berücksichtigung der einzelnen Gebäudeteile führt. 

 

- Trifft der Steuerpflichtige keine nach außen hin erkennbare Zuordnungsentscheidung, sind die 

Anschaffungskosten den einzelnen Gebäudeteilen nach dem Verhältnis der Wohn-/Nutzflächen 

anteilig zuzuordnen. 

 

b) Herstellungskosten 

 

- In Rechnung gestellte Entgelte für Lieferungen und Leistungen, die ausschließlich einen be-

stimmten Gebäudeteil betreffen (z.B. Aufwendungen für Bodenbeläge, Malerarbeiten oder Sani-

tärinstallationen in einer einzelnen Wohnung), sind diesem Gebäudeteil gesondert zuzuordnen. 

Diese Aufwendungen müssen entweder durch den Unternehmer gesondert abgerechnet oder 

durch den Steuerpflichtigen in einer gleichartigen Aufstellung gesondert aufgeteilt und ausgewie-

sen werden. 

 

- Kosten, die das Gesamtgebäude betreffen (z.B. Aufwendungen für den Aushub der Baugrube, 

den Rohbau, die Dacheindeckung, den Außenanstrich), sind den einzelnen Gebäudeteilen nach 

dem Verhältnis der Wohn-/Nutzflächen anteilig zuzuordnen. Dies gilt auch, wenn der Steuer-

pflichtige die Kosten für die Errichtung des gesamten Gebäudes einheitlich abgerechnet hat, ohne 

die auf die jeweiligen Gebäudeteile entfallenden Kosten gesondert auszuweisen.  

 

2. Wirtschaftlicher Zusammenhang zwischen Schuldzinsen und Anschaffungs- oder Herstel-

lungskosten 

 

Für den Werbungskostenabzug ist darüber hinaus ein wirtschaftlicher Zusammenhang zwischen den 

Schuldzinsen und den zugeordneten Anschaffungs- oder Herstellungskosten für den vermieteten Ge-

bäudeteil unabdingbar. Dieser liegt nur dann vor, wenn dieser Teil der Anschaffungs- oder Herstel-
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folgt für Anschaffungs- und Herstellungsvorgänge: 

 

a) Anschaffung eines Gebäudes 

 

Eine gesonderte Zahlung der zugeordneten Anschaffungskosten liegt auch vor, wenn der Steuer-

pflichtige diese Kosten mittels eines eigenständigen Darlehens auf ein Notaranderkonto überweist 

und der Notar den gesamten Kaufpreis vom Notaranderkonto auskehrt. 

 

b) Herstellung eines Gebäudes 

 

- Von einem wirtschaftlichen Zusammenhang ist auszugehen, wenn der Steuerpflichtige ein Bau-

konto ausschließlich mit Darlehensmitteln ausstattet und die Zahlungen der zugeordneten Her-

stellungskosten zu Lasten dieses Kontos ergehen.  

 

- Versäumt es der Steuerpflichtige, die den unterschiedlich genutzten Gebäudeteilen gesondert 

zugeordneten Aufwendungen getrennt mit Eigen-/Darlehensmitteln zu finanzieren, sind die 

Schuldzinsen nach dem Verhältnis der Baukosten der einzelnen Gebäudeteile schätzungsweise 

aufzuteilen. 

 

- Werden die Kosten für die Errichtung des gesamten Gebäudes einheitlich abgerechnet und be-

zahlt, ist grundsätzlich davon auszugehen, dass auch die Darlehensmittel nach dem Verhältnis der 

Wohn-/Nutzflächen verwendet worden sind. Etwas anderes gilt nur dann, wenn der Steuerpflich-

tige durch eigene Aufstellung die Herstellungskosten anteilig dem vermieteten Gebäudeteil zu-

ordnet und die sich danach ergebenden Herstellungskosten mit Darlehensmitteln bezahlt (BFH-

Urteil vom 25. März 2003). 

 

3. Anwendungsregelungen 

 

Die vorstehenden Grundsätze sind auch für ein vom Steuerpflichtigen beruflich genutztes häusliches 

Arbeitszimmer anwendbar, das als selbständiger Gebäudeteil zu behandeln ist. 
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gebend, wenn er die vormals selbstgenutzte Wohnung später vermietet. 

Dieses BMF-Schreiben, das gleichzeitig mit dem BFH-Urteil vom 25. März 2003 im Bundessteuer-

blatt veröffentlicht wird, ersetzt die BMF-Schreiben vom 10. Dezember 1999 (BStBl I S. 1130) und 

vom 24. April 2003 (BStBl I S. 287). 

Im Auftrag 

gez. Sarrazin 


